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107 der Beilagen zu den steq.ographischen Protokollen des Nationalrates (V. G .P. ). 
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Diese Maßnahme tritt nibht früher in 
Kraft, . als sie nicht die Ge~ehmigung des 
Alliierten Rates erhalten hat.; .. 

I, 
I 

~egierungsvorlage . 

. ' Bund"g<Setz vom I § 3. Die' von Gmndb"i""n (G,miioo,n) ,h-
1946 zur Vereinheitlichung I und· Verein- geschlossenen Verträg~, mit welchen ,einem ,Berg
fachung der Bergrechtsbesti;mmungen im bauunternehmer das :&echt LUr Gewinnung vo,n 

Burgenland. Kohle ,innerha~b verliehener Grubenfelder ein-
Der Nationalrat hat beschlossen: geräumt wurde, bleiben durch dieses- Bunde,sge-

I setz unberüthrt, diese Gruibt;nfdder mögen auf 
§ 1. Auf dem Geh~ete ,des. B4I'1gwesens geltenden Namen ,der Grundbesitzer (Gemeinden) oder 

im Burgenlanddiese~ben Bestim,lnrungen wie im des Be!1gbauunternehmers eingetrag,eri sein. 
übrigen Osterreich. I' 

§ 4. Mit der Vollziehung dieses Bundesge-
§ 2. Mit dem Wirksamkeitsbeginn dieses Bun- setzes ist das Bundesministerium für Handel und 

,desg'esetzes verlieren aUe Bestimmungen, die mit b b 
dem § 1 dieses Bundesgesetzes lin Widerspruch Wiederauf au etrall;t. 
stehen, ihre Gültigkeit. I 

I 
I 

.\ 

r 

Erläuternde Bemerkungen . 
. ' I . 

Durch den vorI.ieg,enden Ges~tzesentwurf sol- entsprechende Rechts'vorschriften meistens 
len jene Maßnahmen getFoffen I werden, die ge- durch AusdehnuDigder österreichischen Vor
eignet sind, die Rechtseinheit auf dem Gebiete s~hriften auf das Burgenland - erlassen. Bei dem 
des Bergrechts im, gesamten Gjebiet der. Repu- großen, Umfang der gegenstänldlichen Rechts
blikDsterI'eich einschließlich Burgenland sicher- materie besoeht aber immel1hin noch die Mög
zustdlen. Die österreichische R~cht'sordnung soll ticlJ'keit, daß in einem gegebenen Rechtsfalle .auf 
dadurch eine weitere VeI'einfabhung und Ver- eine ungarische Bestimmung Bezug genommen 
einheitlichung erfahren. i wird, die bisher formell nicht außer Kraft ge-

I setzt wur:de. Die B,eibehaltung dies,es Zustandes 
Zu § 1: 

Als die Eingliederung des vo~ma1s ungarischen 
BUflgenlandes im Jahr,e 1921 el1folgte, wurde im 
§ 6 des hiezu ergang,enert Bvndesver1fassungs
gesetzes vom 25. Jänner 1921, B. G. B1. Nr. 85, 
besürr:.mt, daß das bisherige iRecht im Bur
g.enland weiterhin aufrecht zul bleiben hat. Es 
ist hiezu festzustellen, daß auf [dem Gebiete des 
Bergrechts der Rechtszustarud i~ß,urgenland da
mals ]m wesentlichen derselbe Iwar wie im üb
rigen Osterreich. Soweit Abweichungsbestimmun
gen bestanden ,und von Wichtigkeit waren, wur
den ,sie einer besonderen R:ege1uhg zugeführt und 

I 

empfiehlt sich nicht, ,da er die gegenwärtige 
Rechtslage erschwert und unübersichtlich, macht. 
Durch eine generelle Klausel, welche die Aus
dehnung aUer bergrechtlich,en' Vorschriften in 
Osterl'eich auf das Burg,enland vorsieht, soll nun 
diese Frage endgültig gekl~rt werden. 

Zu § 2: 

In Durchführung des § 1 v,erlieren im Burgen
land alle Bestimmungen, die irgendwie mit den 
angeführten Rechtsvorschrilften in Widerspruch 
stehen, ihre Gültigkeit. Es handelt sich hiebei ins
besondere um die Verordnung vom 21. März 
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1922, 'betrdfend die Aufsuchung und Gewinnung 
von Kohl,e im Burgenland, B. G.Bl. Nr. 162, die 
in Abw,eichung von den ü1brigen österreichischen 
Bergrechtsbestimmungen den Grundbesitzern, 
unter deren Grund Kohle gewonnen wir,d, das 
Recht gibt, von den Bergbaubesitzern einen 
Förderzins von 1,5 v. H. des Verkaufswertes 
zu verlangen. Unter diese Bestimmung fällt 
derzeit nur. ein einziger Bergbau, der einiger
maßen von Bedeutung ist und der der Tauchener 
Koihlenindustrie A. G. g<eUlört.: Die Kohle ist 
von minderer Qualität und war früher nur 
schwer a!oo,uset~en. Die Unternehmung konn1;'t! 
.ihren Betrieb nur mit Mühe aufrecht erhalten 
und stand wiederholt vor dem Zusammenbruch. 
Mehrmals war sie gezwungen, staatliche Hilfe in 
Anspruch zu nehmen. Ist schon deshalb aus wirt
schaftlichen Gründen die Einhebung eines För
derzinses nicht mehr vertrretbar, so ist· überdies 
.noch zubel'Ücksichtigen, ,daß seit 1930 den 
Grundbesitzern zufolge einer getroffenen Ver
einbarung nur mehr 0,33 RM. für 10. Tonnen 
Kohle enu~ichtet und seit 1938 der Förderzins 
weder von den GruI1J(1besitzern verlangt ~och 
von den Ber,gweriksbesitzern bezaihlt wurde .. Mit 
der Aufhelbung der vorstehenden Bestimmung 

'würde demnach lediglich ein Zustand legalisiert, 
<der schon seit ger,aumer Zeit besteht ~md mit 
dem sich auch die GrullidJbesitzer an~heinen:d he
reits 'albgefund,en halben. Außerdem ist .zur Bre
gründung noch a,nzufülhren, daß da5 allgemeine 
Berg'gjesetz vom 23. Mai 1854, R. G. BI. Nr. 146, 
die Eirrhehung eines Förderzinses fürK6hle nicht 
kennt, sondern sie vielmehr dem Bergr,egal (§ 3 
a. B. G.) unterstellt, wodurch ihre Aufsuchung 
und Gewinnung zur Gänzedem Verfügungsrecht 
des Grundbesitzers entzogen wirrd: 

Zu§ 3: 
j 

Die Gewinnung von Kohle auf Grunid von 
Prrvatverträg'en -wird durch das vorstehende Ge
setz nicht berührt und die Verträge hierüber sol
len auch weit,erhin bestehen bleiben. Diese Ver'
träge war,en bereits durch § 2 der Verordnung 
y.om 21. Mär,z 1922, B. G. BI. Nr. 162, beson
ders geschützt. , 

Nach Rechtskraft die~es Gesetzes sind die 
Rechtsverlhältniss'e des Buigenlandes auf dem Ge
biete derBen~wesenS'Verwaltung vollständig an 
die besteheniden Bestimmungen im übrigen 
österreich, an:geglichen. 
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